
LEW Verhaltensgrundsätze 

 

Unser unternehmerisches Handeln ist geprägt von Integrität und Gesetzestreue. Gleiches 

erwarten wir von unseren Partnern. Insbesondere verpflichten wir uns auf die folgenden 

Grundsätze: 

 

1. Menschenrechte 

Wir achten und unterstützen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen und nutzen unseren Einfluss, um zu verhindern, dass Menschenrechtsverletzungen 

geschehen. 

 

2. Arbeitsnormen 

Wir achten und unterstützen die Kernarbeitsnormen der International Labour Organisation 

(ILO). Wir leben Diversität und Gleichbehandlung unabhängig von Geschlecht, 

Familienstand, ethnischer Herkunft, Nationalität, Alter, Religion, sexueller Orientierung, 

körperlicher oder geistiger Behinderung. Wir wahren die Vereinigungsfreiheit und erkennen 

das Recht auf Tarifverhandlungen an. Wir streben nach Arbeits- und Anlagensicherheit 

sowie Gesundheitsschutz auf höchstem Niveau. 

 

3. Umwelt 

Wir bekennen uns zu einem verantwortlichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und 

fördern den Einsatz umweltfreundlicher Technologien.  

 

4. Freier Wettbewerb und kapitalmarktrechtliche Vorgaben 

Wir treten für freien Wettbewerb und transparente Märkte ein und bekämpfen unlauteren 

Wettbewerb und Wettbewerbsbeschränkungen. Im Umgang mit Unternehmensinformationen 

werden die nationalen und internationalen kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen 

eingehalten. 

 

5. Datenschutz 

Wir stellen einen sorgsamen Umgang mit personenbezogenen Daten sicher. 

 

 

 

 



 

6. Schutz von Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum 

Wir setzen uns für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum Dritter 

ein. 

 

7. Steuern, Subventionen und öffentliche Aufträge 

Wir beachten die Rechtsvorschriften und Verfahren zur Erhebung von Steuern, zur 

Gewährung von Subventionen und zur Vergabe öffentlicher Aufträge.  

 

8. Korruptionsbekämpfung und Vermeidung von Interessenkonflikten 

Wir dulden keine Korruption und ergreifen alle erforderlichen und angemessenen 

Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption. Kollisionen von privaten Mitarbeiterinteressen 

und Unternehmensinteressen sind zu vermeiden. Wir achten darauf, dass es zu keinen 

unangemessenen Einflussnahmen auf die Politik kommt. 

 

9. Außenwirtschaftsrecht 

Wir halten die anwendbaren nationalen und internationalen Sanktions- und 

Embargovorschriften sowie sonstige Beschränkungen des Außenwirtschaftsrechts ein. 

 

10. Geldwäschebekämpfung 

Wir ergreifen alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Verhinderung von 

Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten. 


